
Konflikt:Die Erweiterung des Betriebsgeländes um 21 ha nach Norden stellt einen erheblichen Eingriff dar. 
Ein Trockental mit mehreren §24a-Biotopen, Gehölzstrukturen und Vorkommen von Rote-Liste-Arten wird vollständig 
aufgefüllt und teilweise mit einer Betonplatte versiegelt. Hierfür wurde 1998 ein Bebauungsplan aufgestellt. Dieser umfasst 
neben der aktuellen Erweiterungsfläche des Betriebsgeländes auch mehrere Flächen, die bereits ohne Aufstellung eines 
Bebauungsplans bebaut worden waren. Trotz des anerkanntermaßen massiven Eingriffs und der kompletten Landschafts-
veränderung kam die Stadt Ehingen erst auf Drängen der Naturschutzbehörden und des BUND ihren gesetzlichen 
Verpflichtungen zum Ausgleich des Eingriffs nach.

Standort  BW 11    Ehingen, Fa. Liebherr(Regierungsbezirk Tübingen, Region
Donau-Iller, Alb-Donau-Kreis)
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Kartengrundlage: Topografische Karte 25.000 Nr. 7724, Ehingen  und Nr. 7624, Schelklingen, beide Stand 1999
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Zeitungsausschnitt rechts:
 Schwäbische Zeitung vom 
29.06.1999, •Liebherr-Manager:
Zur Zeit keine DefiziteŽ. 

Zeitungsausschnitt links:
Schwäbische Zeitung vom
16.05.1998

Abtrags-
böschung

Auftrags-
böschung

Foto oben:
Auftragsböschung im Osten. Es 
wird deutlich, welche massiven 
Erdbewegungen erforderlich 
waren.

Foto oben: 100%-ige Flächenversiegelung 
auf rund 54 Hektar.
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Fotos oben und links:
Die Beeinträchtigung des Landschaftsbildes an der 
Oberschwäbischen Barockstraße (B 492) durch die hohen 
Kräne ist nicht ausgleichbar.

Foto oben:
Blick vom Wanderweg im FFH-Gebiet und NSG am 
Galgenberg.
Das Industriegebiet liegt oberhalb des Siedlungsbereiches 
weithin einsehbar auf einer Hügelkuppe.

Foto unten:
Innenstadt von Ehingen mit hoher urbaner Qualität.
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Von 1993 bis 2001 ist die Siedlungs- und Verkehrsfläche der Stadt Ehingen um 170 ha (10,3%) gewachsen. Der Anteil der 
Siedlungs- und Verkehrsfläche im Gemeindegebiet betrug 2001 10,1% und lag damit unter dem Landesdurchschnitt von 
13,2%.

Die Anzahl der sozialversicherungspflichtigen Arbeitnehmer hat im Zeitraum von 1994 bis 2002 um 961 (9,8%) 
zugenommen.

Auszug aus der Stellungnahme der Unteren Naturschutzbehörde  im Verfahren der Beteiligung der Träger öffentlicher 
Belange nach §4 Abs.1 BauGB (veröffentlicht im Wochenblatt des Ehinger Tagblattes vom 29.08.1998):

Auszug aus der Antwort der Stadtverwaltung  (ebenfalls veröffentlicht im Wochenblatt des Ehinger Tagblattes vom 
29.08.1998):

Der Grünordnungsplan sieht Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen innerhalb des Bebauungsplangebietes und 
im Brieler Tal auf Gemarkung Altstreußlingen vor. Nach Verwirklichung dieser Maßnahmen bleibt nach dem 
angewandten Punkteverfahren ein Defizit. Laut Begründung zum Bebauungsplan vom 1. Juli 1998 ist ein 
weiterer Ausgleich nicht geplant. Dies, obwohl das angewandte analytische Punkteverfahren nicht die 
Bedeutung des Lebensraumes als ganzes (Trockental) und damit einen besonders schwerwiegenden Eingriff 
in Natur und Landschaft berücksichtigt. Zum Trockental gehören geologische Besonderheiten, die 
gewachsene Anordnung von Biotopstrukturen und der biotopverbindende Charakter. die Bedeutung diese mit 
Leben erfüllten Trockentälchens für Mensch und Natur ist nicht durch die Summe der aufgelisteten 
•ÖkopunkteŽ bestimmbar. Das Trockentälchen wird unwiederbringlich verschwinden.

Bei den Überlegungen zu den Ausgleichsflächen ist deshalb davon auszugehen, dass die bei der Erfassung 
ermittelten Werte das absolute Minimum darstellen. Es ist deshalb nicht zu verstehen, dass die Stadt Ehingen 
nicht einmal diese Minimalforderung erfüllen möchte. Die Stadt Ehingen sollte diesen schwerwiegenden 
Eingriff in Natur und Landschaft großzügig ausgleichen. 

Bei der Ortsbesichtigung wurde festgestellt, dass im südöstlichen Bereich, im Bereich der neu geplanten 
Stellplätze, bereits über die Baugrenze hinaus bis zur Böschungsoberkante betoniert worden ist. Laut 
Grünordnungsplan sind dort noch Bepflanzungen vorgesehen.

Der Bebauungsplan wurde der vorhandenen Betonierung angepasst. Damit entfallen die dort vorgesehenen 
Bepflanzungen auf einer Fläche von ca. 10 * 10 Meter. Im Hinblick auf das gesamte Ausmaß des 
Plangebietes und der Ausgleichsmaßnahmen kann diese Änderung vernachlässigt werden.

Foto links:

Teilansicht
der neuen 
Halle mit 
Parkplatz im 
Vordergrund.

Der Ausgleich wurde später durch einen Vertrag zwischen der Stadt und dem Regierungspräsidium Tübingen als Höherer
Naturschutzbehörde abgesichert. Der Vertrag ist durch Engagement von Vertretern der Naturschutzverwaltung, des 
Naturschutzbeauftragten und örtlichen Naturschützern zu Stande gekommen.
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